
 
Betriebsanweisung

gemäß TRGS 555
Datum
16.04.2021

Arbeitsbereich Anwendung
Arbeitsplatz Anwendung
Tätigkeit Produktanwendung

Gefahrstoffbezeichnung

Rostentferner

Hersteller/Lieferant:
hollu Systemhygiene GmbH, Salzstraße 6, 6170 Zirl, AUSTRIA
www.hollu.com

Produkt enthält: Oxalsäure

Gefahren für Mensch und Umwelt

d~�
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

_bW _R
Auf sehr gute Be- und Entlüftung des Arbeitsplatzes achten.
Nicht rauchen, essen und trinken in Arbeits- und Lagerräumen. Auch keine
Lebensmittel, Getränke oder Tabak aufbewahren.
Keine größeren Vorräte am Arbeitsplatz lagern.
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Vorsicht beim verdünnen konzentrierter Säuren bzw. beim Mischen mit Laugen
(Alkalien, Basen) - es kann starke Erhitzung auftreten.
Zerbrechliche Gefäße mit der Substanz nur unter Verwendung eines Überbehälters
(z.B. Plastikeimer mit Griff) transportieren.
Nur in saubere und säurefeste Gefäße umfüllen.

Verhalten im Gefahrfall
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Im Falle einer Brandbekämpfung betriebliche Anweisungen genau einhalten.
Einatmen von Staub, Dämpfen oder Brandgasen vermeiden - Atemschutzgerät
verwenden.
Kleine Brände mit CO2- oder Pulverlöscher bzw. mit Wassersprühstrahl löschen.
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Wenn möglich mit viel Wasser verdünnen.
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Erste Hilfe

?Z
Betroffene Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen. Bei großflächigen
Hautbenetzungen sofort mit Notbrause spülen und benetzte Kleidung vorsichtig
entfernen.
Nach Verschlucken reichlich Wasser trinken, falls vorhanden mit Aktivkohle-Zusatz.
Erbrechen möglichst verhindern. Bei Bewußtlosigkeit Lagerung in stabiler
Seitenlage. Arzt hinzuziehen bzw. aufsuchen.
Nach Einatmen für Frischluft, Ruhe und Wärme sorgen. Gegebenenfalls Arzt
verständigen.
Nach Augenkontakt sofort mehrere Minuten mit Wasser spülen und unverzüglich
zum Augenarzt bringen.

Sachgerechte Entsorgung

?I@HL ?K@JL
Verschüttete Flüssigkeit mit Universalbinder aufsaugen und ebenso wie Abfälle in
verschlossenen Gefäßen der zuständigen Stelle zur Entsorgung übergeben. Kleine
Mengen dürfen mit Wasser verdünnt in die Kanalisation gelangen.


